
Zeitschrift: Schweizerische Bauzeitung

Herausgeber: Verlags-AG der akademischen technischen Vereine

Band: 83/84 (1924)

Heft: 8

Artikel: Das Bürgerhaus in Graubünden. II. Teil: XIV. Band des "Bürgerhaus in
der Schweiz"

Autor: [s.n.]

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-82851

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 03.04.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://doi.org/10.5169/seals-82851
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en


23. August 1924.] SCHWEIZERISCHE BAUZEITUNG 93

INHALT: Das Bürgerhaus in Graubünden, II. Teil. — Gesichtspunkte zur
Bauinstallation mit Beispielen vom Bau des Kraftwerks Wäggital. — Schweizerische

Elektrizitätswir tschaft. — Zur „Pferdestärke" als Leistungseinheit. — Miscellanea: Von

den Kraftwerken der Schweizer. Bundesbahnen. Die Ausstellung für christliche Kunst
in Basel. Zur Dynamik der Dampflokomotiven. Elektrischer Spannungsmesser für

Brückenprüfungen. Brücke über den Minnesotafluss bei Fort Shtlling. Fortschritte in
der Reinigung von Isolieröfen. Eidgen. Techn. Hochschule. Internationaler Strassen-

und Kleinbahn-Verein.— Konkurrenzen: Wettbewerb für Entwürfe von Salubra-Tapeten-
Lory-Spital in Bern. — Literatur. — Vercinsnachrichten : Schweizerischer Ingenieur- und
Architekten-Verein. S. T. S.

Band 84. Nachdruck von Text öder Abbildungen ist nur mit Zustimmung der Redaktion und nur mit genauer Quellenangabe gestattet. Nr. 8.
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Ansicht der Stadt Chur von Nordost, nach dem Kupferstich von Merian." Erste Hälfte XVII. Jahrhunderts.

Doch wir wollen
uns" wie gesagt
beherrschen. Nur ein
paar Ausschnitte aus
demherrlichenPano-
rama, das uns das

" Buch entrollt, mögen
hier in Bild und
Wort Platz finden.
Zur Eigenart des
Churer Bürgerhauses

sagt Poeschel,
im Hinweis auf die
Kontinuität der
romanischen Kultur,
u. a.:

„Man muss immer
wieder daran
erinnern, dass Chur nicht
nur bis ins 13.
Jahrhundert auch sprachlich

romanisch war,
sondern dass hier
durch eine
eigentümliche Konstellation

der Geschichte
die römische Tradition

niemals abrupt
abgeschnitten,
niemals durch eine
eigentliche fränkische

Eroberung
gebrochen wurde. Sie
wurde vielmehr un-

Das Bürgerhaus in Graubünden, II. Teil.
XIV. Band des „Bürgerhaus in der Schweiz".1)

Innert Jahresfrist Dach Erscheinen des I. Bandes des
Bürgerhauses im Kanton Graubünden ist es uns möglich,

den II. Band erscheinen zu lassen. Es freut uns dies
sehr, da auf diese Weise unsere Bündner Mitarbeiter ihren
Kollegen aus der ganzen Schweiz, die in den Kanton
Graubünden zur Generalversammlung des S. I. A. kommen,
diese prächtige Gabe als Festgruss anbieten können. —
Mit diesen Worten leitet die „Bürgerhauskommission" des
S. I. A. ihr Vorwort zum eben erschienenen Bande ein,
und das Vereinsorgan kann wohl, als Auftakt zur General-
Versammlung, nichts besseres als ein Gleiches tun, d. h.
an ihrem Ort das neue Glied der stattlichen Reihe freudig
willkommen heissen und vorstellen. Dazu braucht es nicht
vieler Worte, denn das Werk selbst spricht eindringlich
genug. Es umfasst Chur, die Herrschaft und die Fünf Dörfer,
eine räumlich beschränkte Gegend, schon bisher rühmlichst
bekannt hauptsächlich durch ihre trefflichen Weine,
inskünftig aber in weitern Kreisen auch durch ihre baukünstlerischen

Kostbarkeiten, deren Genuss zugänglich gemacht
zu haben das Hauptverdienst ist von Martin Risch als
Architekt, und von Erwin Poeschel als Verfasser des
geradezu meisterhaften Textes. Die Baukunst einer Gegend
und einer Zeit ist das Spiegelbild ihrer Kultur; es ist das
Verdienst Poeschels, wie schon im I. Bündner Bande so auch
hier wieder, seine Beschreibung der Bauten so innig mit ihren
kulturellen Grundlagen verwoben zu haben, dass ein förmlich
strahlendes Licht aus diesem Kulturspiegel auf uns fällt.

*) Vergl. auch unter Literatur auf Seite 104.

merklich übergeführt
in die Germänisierung und blieb als Unterströmung immer
vorhanden. Bei manchen Eigentümlichkeiten der Bauweise,
bei mancher reizvollen Kreuzung von Einflüssen wird später
noch daratif hinzuweisen sein. Die unzerstörbare Treue
zum Ueberkommenen, die dem rätischen Volke, immer
Würde und Kraft gab, führte hier zu der Erscheinung, auf
die Forscher vielfach hingewiesen: dass sie zwar später
als ihre Nachbarn die römische Kultur angenommen, aber
umso zäher bewahrten (Mommsen), dass .auch unter fränkischer

Herrschaft sie lange die alten Traditionen in Händen
behielten und dadurch zu einem Herd der Kultur für die
Schweiz wurden (Heierli und Oechsli)." —

Als Einzelbeispiel sei den paar Churer Bürgerhäusern
noch einiges vom Stammsitz des Präsidenten des Bündner
Ing.- und Areh.-Vereins, dem Schlossgut „Salenegg" bei
Mayenfeld beigefügt, samt dessen feudalem Torkel2), den
wohl alle zu würdigen wissen werden, die unseres Freundes
Eigengewächs kennen. — Poeschel sagt:

„Dieser ländliche Sitz liegt frei inmitten eigenen
Grundes auf weitausschauender Anhöhe, vor sich die sanfte
Senkung der Weinhalden, im Rücken Felder, Obstgärten
und den Berg. Wenn irgendwo jenes kaum- Fassbare und
Flüchtige, das wir auch beim Engadiner Haus ;am Werke
sahen und den Geist der Landschaft nannten, sich einen
architektonischen Leib schaffen konnte, so müsste es hier
sein, wo das ganze Tal so ohne alle geheimen Vorbehalte,
so willig offen daliegt, und wo alle Aromen des Bodens
den Bau umspülen. Wir haben schon mehrere Male die
Vielgestalt der bündnerischen Bauweise in dem Gegen-
einanderfliessen verschiedengerichteter kultureller Strö-

8) Daher alao der Ausdruck <torkeln» Der Setier.
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mungen begründet gefunden.
Vielleicht ist sie aber nicht weniger
beeinflusst von dem Formenreichtum

der rätischen Landschaft.
Denn kaum irgendwo mag
Eröffnung, Steigerung und
Wiederabklingen in solch dramatischer
Gewalt, mit solch überraschenden
Peripetien vor sich gehen wie bei
dejn. Schauspiel, das sich vor dem
vollzieht, der von Norden her
dieses Land durchschreitet. Wird
demnach — und dass es so ist,
konnten wir sehen — der Punkt
der höchsten Spannung, der ganz
unverbrämten, vollkommen
zusammengehaltenen Kraft, auch in
der Bauweise dort liegen, wo die
Natur am einsamsten und grössten
ist, im Engadin, so muss andererseits

hier, wo das dramatische
Vorspiel erst beginnt, von dem
milden Sinn des Bodenseelandes
ein Anhauch noch hinwehen. Am
leichtesten kann dieses Hineinspielen

der Landschaft in den
Geist eines Baues vor sich gehen,
wenn dieser in seinen entscheidenden

Teilen ein Werk des
Bauherrn ist, den der gleiche Boden
genährt und in dessen
Vorstellungswelt das Bild gerade dieses
Tales, dieser Höhenzüge immer
gegenwärtig ist.

Salenegg, wie es heute
dasteht, ist — mit Ausnahme des
Turmes, der um 1820 nach dem
Geschmack der Zeit seinen barocken Helm gegen eine
Galerie vertauschen müsste — das Ergebnis eines von
Commissari Ulysses Gugelberg von Moos in den Jahren
1782 bis 1784 durchgeführten Umbaues. Was die
Baugeschichte im einzelnen anlangt, muss auf die erläuternden
Anmerkungen verwiesen werden. Hier sei nur daran
erinnert, dass verschiedene Bauetappen ein Agglomerat von
Einzelheiten hervorgebracht hatten, das zunächst noch
des einheitlichen Gedankens ermangelte. Was Commissari
Gugelberg daraus machte, zeugt von einem baukünsleri-
schen Gefühl von seltener Stärke. (Vergl. die Bilder auf
den Seiten 96/97 und Tafel 3/4. Red.)

Denn dass es sein Werk ist, darüber ist kein Zweifel.

Der die Pläne mit Siegmund Hilbi zeichnete und nach
der mündlichen Ueberlieferung aus Bayern kam, scheint
nur untergeordnetes, ausführendes Organ gewesen zu sein.
Gerade der Umbau von Salenegg dient so sehr zur
Klärung des Verhältnisses von Bauherrn und Meister in
diesem Land, dass einiges darüber gesagt werden muss. Hei-
gelin, der es wissen müsste, da er nur einige Jahre
hernach das Schloss sah, sagt in seinen Reisebriefen, „dass
weder deutsche noch italienische Architekten, sondern das
erfinderische Genie des Eigentümers den Plan zu diesem
Gebäude selbst entworfen hat". Hilbi hat die Pläne
demnach nur nach den Ideen des Herrn Kommissarius
gezeichnet in einem ähnlichen Verhältnis, wie es die Bestimmung

in dem Vertrag zwischen Joh. Grubenmann und
Obrist Andr. v. Salis „wegen Aufführung des neuen Ge-
bäus" in Chur umschreibt, wo Grubenmann verspricht, dem
Bauherrn „mit Rath und That an Hand zu gehen in
Formierung dass Rissens oder Blan". Es ist ferner
überliefert, dass die Geländer und Gitter nicht nur in eigener
Schmiede im Haus hergestellt wurden (dass dies mit den
Täfern gewöhnlich geschah, sieht man an den in vielen
Häusern vorhandenen Hobeln), sondern dass auch die
Zeichnungen dazu der Bauherr selbst hergestellt". usw.

Das Antistitium in Chur.

Strassenfassade und Querschnitt 1 :200.

Aus: Das Bürgerhaus in Graubünden, II Teil. — Verlag Art. Institut Orell Füssli, Zürich.

Betriebswirtschaftslehre.
Ein Bindeglied zwischen Technik und 'Wirtschaft.

Von Dipl.-Ing. Alfred Wallher, Zürich.

Der enge Zusammenhang zwischen Technik und
Wirtschaft bringt es mit sich, dass der Ingenieur im praktischen
Leben nicht nur technischen Problemen, sondern oft auch
Fragen wirtschaftlicher Natur gegenübersteht. Auch sie
müssen gelöst werden, aber nicht einseitig vom technischen,
nicht einseitig vom wirtschaftlichen Standpunkt aus.

Wenn wir heute das Bedürfnis empfinden, auch der
wirtschafüichen Seite unseres Schaffens vermehrte
Aufmerksamkeit zu schenken, so darf man das keineswegs als
ein Zeichen sich breit machender Gewinnsucht, als eine
Abkehr von unserm eigentlichen Berufe betrachten. Das
heutige Wirtschaftsleben ist unter dem Einfluss der von
Erfolg zu Erfolg stürmenden Technik ein so komplizierter,
so empfindlicher Organismus geworden, und zudem in der
Kriegs- und Nachkriegszeit so starken Erschütterungen
ausgesetzt gewesen, dass es viel braucht, um einen Zerfall zu
verhüten und das Erreichte behaupten und mehren zu können.

Diesem Umstand der progressiv sich steigenden
Kompliziertheit unseres Wirtschaftslebens, vor allem der Industrie,
hat die wissenschaftliche Erforschung dieses Gebietes ihr
Entstehen zu verdanken. Es ist nicht nur der reine
Forschungstrieb, der im Menschen wohnende Drang, in das
Wesen der Dinge einzudringen, der auch auf dem
wirtschaftlichen Gebiet zum wissenschaftlichen Denken drängt;
die bittere Notwendigkeit zwingt dazu. So ist es übrigens
wohl auch auf andern Gebieten gewesen: zuerst das
ursprüngliche Schaffen des für einen bestimmten Zweck
besonders begabten Menschen, wachsendes Bedürfnis und sich
stets steigernde Leistung, und zuletzt eine Vielseitigkeit und
Unübersichtlichkeit, aus der es nur einen Ausweg gibt:
Erforschung der Grundlagen, Ergründung der
Gesetzmässigkeit, dann methodischer Aufbau, im Gegensatz zum
rein gefühlsmässigen Handeln. Die Jurisprudenz, die Medizin
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Obere Reichsgasse, vom Martinsplatz. Martinsplatz, aus der obern Reichsgasse.

und gewiss auch die Technik sind Belege für diese
Auffassung, nur dass sich dort diese Entwicklung längst
vollzogen hat.

Im folgenden wollen wir in kurzen Zügen Wesen
und Inhalt einer allerdings noch jungen, aber in kräftiger
Entwicklung begriffenen Wissenschaft skizzieren, deren
Aufgabe es ist, die Gesetzmässigkeit des Betriebslebens
zu ergründen und methodisch festzulegen.

Die Betriebswirtschaftslehre stellt sich neben die
Volkswirtschaftslehre als selbständiges Glied der Wirtschafts-
Wissenschaft. Volks- und Welt-Wirtschaft bauen sich auf
der Einzelwirtschaft als kleinstem Element auf. Diese
Wirtschaftseinheit, die Einzelzelle des Wirtschaftslebens
wollen wir Betrieb nennen. Unternehmung würde ungefähr
das gleiche bezeichnen.

Die Betriebswirtschaftslehre untersucht den Betrieb,
gleichgültig ob er dem Konsum oder dem Erwerb diene,
doch steht der erwerbswirtschaftliche Betrieb im Vordergrund.

Er allein soll uns hier beschäftigen Man hat dieses

Wissensgebiet auch Privatwirtschaftslehre genannt; diese

Bezeichnung ist sogar bei uns die übliche. Namen tun ja
schliesslich nichts zur Sache. Da wir aber die Betriebe
nicht nach ihrem Besitzer — Privatbetrieb, Gemeinwirtschaft,
Staat — unterscheiden, sondern sie begrifflich als Einzel-
zelle der Gesamtheit des Wirtschaftslebens gegenüber stellen
wollen, erscheint uns die Bezeichnung „Privatwirtschaftslehre"

weniger zutreffend. Ein Betrieb kann auch staatlich
oder gemeinwirtschaftlich sein und dennoch gehorcht er
den gleichen betriebswirtschaftlichen Gesetzen, wie ein
privater Betrieb. Die Anhänger der Bezeichnung
„Privatwirtschaftslehre" werfen dem gegenüber allerdings ein, ein
staatlicher Betrieb unterliege andern Einflüssen als ein rein
privater; das reine Erwerbsinteresse trete gegenüber den
Interessen der Allgemeinheit, des Staates zurück. Dies mag
wohl richtig sein, aber auch ein Staats- oder Genossenschafts-
Betrieb muss nach dem Grundsatz des wirtschaftlichen
Optimums betrieben werden; wenn dabei das Streben nach

höchstem Gewinn durch andere, im Interesse des Gesamtwohls

begründete Rücksichten gedämpft wird, so sollte dies

grundsätzlich an der Art der Betriebsführung nichts ändern.
Die vielen volkswirtschaftlich ausserordentlich bedauerlichen
Fälle gänzlichen oder wenigstens teilweisen Versagens
staatlicher oder gemeinwirtschaftlicher Unternehmungen dürften
nicht zuletzt darauf zurückzuführen sein, dass man
unglücklicherweise — auch heute noch — der irrigen Ansicht ist,
ein Staatsbetrieb könne ungestraft die Betriebsgrundsätze
privater Unternehmungen in den Wind schlagen.

Kehren wir nun zu unserm Einzelbetrieb zurück. Da

er keine Existenzmöglichkeit für sich allein hat, kann er
allein auch nicht Gegenstand der betriebswirtschaftlichen
Forschung sein. Neben dem innern Leben der Betriebe

muss auch der Verkehr der Betriebe untereinander, ihre
Abhängigkeit vom gesamten Wirtschaftsorganismus in den
Kreis der Betrachtung gezogen werden. Dadurch greift
die Betriebswirtschaftslehre scheinbar in die Domäne der
Volks- und Welt-Wirtschaft ein. Aber dennoch ist eine
klare Abgrenzung beider Forschungsgebiete möglich. Der
Standpunkt der Betrachtung — hier Einzelwirtschaft, dort
Volkswirtschaft — ist massgebend.

Die Betriebswirtschaftslehre betrachtet den einzelnen
Betrieb als Selbstzweck und erforscht alle Faktoren, die
auf sein Gedeihen, auf sein „wirtschaftliches Optimum"
von Einfluss sind. Sie wird dabei, wie schon angedeutet,
nicht bei der Durchforschung des innern Betriebslebens
stehen bleiben dürfen, sondern auch den äussern Vorgängen,
wie Kapitalverkehr, Kreditwesen, Nachrichtendienst,
Transportwesen, auch dem Lebensraum und seinen Einflüssen auf

den Betrieb die grösste Aufmerksamkeit zu schenken haben.
Dem gegenüber stellt die Volkswirtschaftslehre das

wirtschaftliche Leben des Volks-Ganzen in den Mittelpunkt
ihrer Forschung. Auch sie wird aber, letzten Endes, bis
zur Wirtschaftszelle, dem Einzelbetrieb hinabsteigen müssen,
um ihre Theorien folgerichtig aufbauen zu können. Man
braucht beispielsweise nur an die Abhängigkeit der Kosten
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Schnitt durch den Torkel (Kelter) auf Salenegg.

IIA
Ostfassade nach dem Umbau

SCHLOSS SALENEGG.

Unten vor dem Umbau 1784.

vom Beschäftigungsgrad *) zu denken, um einzusehen, dass
eine volkswirtschaftliche Preis-Theorie ohne betriebswirtschaftliche

Kostenlehre nicht wohl auskommen kann, ob-
schon die Kosten allein den Preis nicht bestimmen.

Die Betriebswirtschaftslehre untersucht in erster Linie
den Betrieb als solchen, dann die äusseren Kräfte, die auf
ihn einwirken, die Verbindungen zwischen Betrieb und
Betrieb und die Grundlage, den Betriebsraum, auf dem
der Betrieb entsteht. Man kann daher auch gut von einer
eigentlichen Betriebslehre und einer betriebswirtschaftlichen
Verkehrslehre sprechen, indem man einerseits das innere
Leben, anderseits die äussern, für den Betrieb lebenswichtigen

Umstände in den Mittelpunkt der Betrachtung rückt.
Ohne weiteres ergibt sich auch eine Unterteilung in

Industriebetrieb, Bank- und Versicherungsbetrieb, Handelsbetrieb,

Transportbetrieb. Es widerstrebt uns aber, in
schematischer Weise das ganze Gebiet der Betriebswirtschaftslehre

in Teile, Unterteile und weitere Glieder .zu
zerlegen. Schema, Namen und Einteilung sind uns Nebensache.

Es kommt uns nur darauf an, zu zeigen, dass
neben der Volkswirtschaftslehre eine zweite Wirtschaftslehre

Platz hat und mehr als das, eine unbedingte
Notwendigkeit ist: die Lehre vom Einselbetrieb, eben die
Betriebwirtschaftslehre.

Auf dem Gebiet der Industrie stellen sich unserm
Zweig der Wirtschaftswissenschaft eine Fülle von Problemen.
Von den wichtigsten seien einige genannt: Art und Aufbau
des Betriebes; Organisation der Arbeit, Lohn und Leistung ;

Bewegung der Werte, Kostenlehre, Preispolitik; Erhaltung
des Kapitals, Rentabilität und Risiko.

') Vergl. des Verfasser» «Grundzüge industrieller Kostenlelire» in der
cS. B. Z.», Band 8i, Seite 201 (28. April 1923).
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Die Methode der heutigen Forschung besteht wohl in
der Hauptsache in der Aufdeckung von Zusammenhängen
und Ableitung von Grundsätzen auf Grund von beobachteten
Einzeltatsachen. Die eingehende Zergliederung eines
wirklichen Betriebes ist die Analyse, die Anwendung so
gefundener allgemeiner Grundsätze auf einen einzelnen, mit
Sicherheit verfolgbaren Fall, das Experiment des
betriebswirtschaftlichen Forschers.

Das Studienmaterial ist im allgemeinen dem
betriebswirtschaftlichen Forscher nicht leicht zugänglich. Besonders
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Mayenfeld, Schloss Salenegg. I. Stock (1:300) nach dem Umbau von 1713 bis 1784.

die innern Vorgänge des Betriebslebens werden von den
Betriebsleitungen nicht gerne der Oeffentlichkeit
preisgegeben. Dieses ist aber auch gar nicht nötig; es genügt,
wenn der Forscher selbst Einblick hat. Es ist dann eine
Hauptaufgabe der Wissenschaft, das Material methodisch zu
sichten und der Praxis in allgemein gültiger Form das
Ergebnis zur Verfügung zu stellen.

Die Betriebswirtschaftslehre gliedert sich so in die
wissenschaftliche Forschung und in die angewandte
Betriebslehre. Man braucht sich nicht darüber zu streiten, ob
die Betriebswirtschaftslehre überhaupt eine Wissenschaft sei
oder nicht, weil ihr Endzweck ein rein praktischer ist, denn
schliesslich ist für die Entscheidung dieser Frage nicht der
behandelte Gegenstand oder der Zweck der Forschung
massgebend, sondern lediglich die Art und Weise, wie die
Untersuchungen durchgeführt werden. Schmalenbach1) hat sich
hierüber treffend ausgesprochen; indem er sagte: „Eine
solide Arbeit über Fingerhüte ist mir lieber als eine seichte
Plätscherei über die höchsten Probleme der Menschheit."

Die Betriebswirtschaftslehre als Wissenschaft, wie
sie von ernsten Forschern aufgefasst wird, hat wohl den
Einzelbetrieb, aber nicht das Interesse des Einzelnen im
Auge. Nur weil es im Interesse der Allgemeinheit liegt,
dass alle Betriebe so wirtschaftlich als möglich arbeiten,
kann sich eine Wissenschaft mit solchen Fragen befassen:
„Nicht dass ein Fabrikant viel oder wenig verdient, besorgt
uns hier, sondern lediglich das Ziel, dass nicht durch
unwirtschaftliche Arbeit Güter verschwendet werden." 2) Ein
Betrieb kann unwirtschaftlich sein, Güter verschwenden und
dennoch, vom Standpunkt des privaten Interesses aus,
sehr ergiebig sein. Im Lichte der Betriebswirtschaftslehre
gesehen, wird er aber trotzdem keine gute Note bekommen.

Die Beschäftigung mit der Betriebswirtschaftslehre soll
das Zweckdenken fördern, aber nicht ein auf persönliche
Zwecke gerichtetes, sondern lediglich der Sache, dem
wirtschaftlichen Zweck dienendes Denken. — Man kann mit
guten Gründen die Meinung vertreten, dass die Erziehung
zum SacÄzweckdenken, das Streberhafte, d. h. TcAzweck-
denken, hemmt, und nicht fördert.2)

Im gleichen Sinne vermeidet unsere Wissenschaft auch
jedes Urteil in sozialer Hinsicht. Sie hat nicht zu
entscheiden, ob die Entlöhnung der Arbeit genügend, die
Verteilung des Gewinns gerecht sei. Dadurch ist eine
unwissenschaftliche, von der politischen Einstellung des
Forschers beeinflusste Behandlung der Materie, die wir
besonders auf dem Gebiet der Nationalökonomie so oft
antreffen, verunmöglicht.

Der Umstand, dass die Betriebswirtschaftslehre in
erster Linie an den Handelshochschulen gepflegt wird, hat
die irrige Meinung aufkommen lassen, dass sie mit Handels-

') «Zeitschrift für handelswissenschaftliche Forschung», 6. Jahrgang,
Betriebswissenschaftslehre als KuDstlchre.

2) Schmalenbach, Selbstkostenberechnung.

Wissenschaft (Handelsbetriebslehre) identisch sei, und das

mag wohl auch manchen Ingenieur davon abhalten, sich
mit ihr zu beschäftigen. In Wirklichkeit ist aber das
Gebiet der Betriebswirtschaftslehre, wie wir schon dargelegt
haben, ein viel weiteres. Besonders die industrielle
Betriebslehre greift so fühlbar in das Gebiet der Technik ein,
dass auch der Ingenieur in der Beschäftigung mit
wirtschaftlichen Problemen des Industriebetriebes ein neues und
weites Feld seiner Tätigkeit suchen kann. Die Verfeinerung
des Produktionsprozesses verbunden mit hochgradiger
Kapital-Investierung hat, wie wir schon eingangs ausführten,
die moderne Industrie zu einem sehr empfindlichen, Störungen
aller Art ausgesetzten Mechanismus gemacht, der nicht leicht
in reibungslosem Gang zu halten ist. Einseitig auf das
technische gerichtete Ingenieure, einseitige, nur auf das
Handelsfach und nicht auf die industrielle Produktion
eingestellte Kaufleute sind dieser Aufgabe nicht gewachsen.

Es ist darum sehr erfreulich, dass wenigstens an den
meisten deutschen Technischen Hochschulen der
Betriebswirtschaftslehre die ihr gebührende Beachtung geschenkt
wird, denn obgleich die industrielle Produktion auf der
Technik, auf der Tätigkeit des Ingenieurs beruht, genügt
selbst die höchstentwickelte technische Fähigkeit allein
nicht, um die Führerschaft auf industriellem Gebiet zu
behaupten, oder besser gesagt, zu erwerben.

Einseitige Interessen regieren heute die Industrie.
Weit entfernt davon, gemeinsam der Schaffung wirtschaftlicher

Werte zum Nutzen des Volks-Ganzen zu dienen,
leisten sich Kapital und Arbeit, die beiden Grundfaktoren
der Produktion, einen erbitterten, wüsten Kampf. Ohne
irgendwie zu politischen Fragen Stellung zu nehmen, muss
man sich doch sagen, dass es so auf die Dauer nicht
weitergehen kann. Wir stehen mitten in der Entwicklung,
und die Vertreter der Technik haben es vielleicht auch in
der Hand, in diese fördernd einzugreifen; fördernd im
Sinne eines Ausgleichs zwischen Kapital und Arbeit, denn
wir Ingenieure stehen in der Tat und Wahrheit mitten
zwischen diesen beiden wirtschaftlichen Kräften.

Die Landwirtschaft ist seit bald ioo Jahren Gegenstand
betriebswissenschaftlicher Forschung und landwirtschaftliche

Betriebslehre ist ein anerkanntes Lehrfach. Die
Betriebswissenschaftslehre der Industrie dagegen steht erst am
Anfang ihrer Entwicklung.

Im Jahre 1906 begründete Schmalenbach die
„Zeitschrift für handelswissenschaftliche Forschung"; 1908 folgte
die „Zeitschrift für Handelswissenschaft und Handelspraxis",
dessen Herausgeber, Nicklisch, durch sein fundamentales
Werk „Wissenschaftliche Betriebslehre" der Wissenschaft
grösste Dienste geleistet hat. In beiden Zeitschriften wurde,
wenn auch die Titel es nicht vermuten lassen, der
Erforschung industrieller Betriebe der gebührende Raum gewährt.
Die seither erschienene Literatur ist in dem vom V. D. I.
herausgegebenen „Technisch-Literarischen Führer, Betriebs-
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